
Lichtbildausweis für EWR-Bürger 

  

Daueraufenthaltskarte  

  

Aufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-Bürgers oder Schweizer Bürgers 

  
  



 
 



 
  



 
  



 
  



Aufenthaltsbewilligung - Familiengemeinschaft mit Künstler 

  

Aufenthaltsbewilligung - Familiengemeinschaft mit Rotationsarbeitskraft 

  

Aufenthaltsbewilligung - Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit (ohne 
Angaben zum Arbeitsmarkt) 

  

Aufenthaltsbewilligung - Familiengemeinschaft mit Studierender 

  



Aufenthaltsbewilligung - Familiengemeinschaft mit Forscher (freier Zugang 
zum Arbeitsmarkt) 

  

Aufenthaltsbewilligung - Familiengemeinschaft mit Sonderfälle 
unselbständiger Erwerbstätigkeit 

  

Aufenthaltsbewilligung - Betriebsentsandter 

  

Aufenthaltsbewilligung - Forscher 

  



Aufenthaltsbewilligung - Künstler (unselbständig) 

  

Aufenthaltsbewilligung - Künstler (selbständig) 

  

Aufenthaltsbewilligung - Rotationsarbeitskraft 

  

Aufenthaltsbewilligung - Schüler 

  

 



Aufenthaltsbewilligung - Selbständiger 

  

Aufenthaltsbewilligung - Sonderfälle unselbständiger  Erwerbstätigkeit 

  

Aufenthaltsbewilligung - Sozialdienstleistender 

  

Aufenthaltsbewilligung - Studierender 

  

 



Niederlassungsbewilligung - Angehöriger 

  

Niederlassungsbewilligung - ausgenommen Erwerbstätigkeit 

  

Daueraufenthalt - EU 

  

Familienangehöriger (freier Zugang zum Arbeitsmarkt) 

  

 



Blaue Karte EU (unselbständige Erwerbstätigkeit) 

  

 
Daueraufenthalt - EU (ehem. Blaue Karte EU) 

  

Daueraufenthalt - EU (int. Schutzberechtigte) 

  

Rot-Weiß-Rot - Karte (unselbständige Erwerbstätigkeit) 

  



Rot-Weiß-Rot - Karte (nur selbständige Erwerbstätigkeit)  

  

Rot-Weiß-Rot - Karte plus (Freier Zugang zum Arbeitsmarkt) 

  

Niederlassungsbewilligung (nur selbständige Erwerbstätigkeit) 

  
 
 
Anmerkung: 
 
Folgende Varianten hinsichtlich Fingerprintinformation sind möglich: 
 
>OHNE FP TEMPORÄR< 
>OHNE FP PERMANENT< 
>OHNE FP ÜBERGANG< (von 01.07.2011 – 31.12.2011) 
>OHNE FP KIND< 
>MIT FP<  



Bestätigung gemäß § 24 NAG 

 


